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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

Art. 1

Anwendungsbereich

1Die Einheitlichen Ansprechpartner im Freistaat
Bayern nehmen die Aufgaben der einheitlichen Stelle
nach Art. 71a bis 71e des Bayerischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (BayVwVfG) wahr. 2Art. 71a bis 71e
BayVwVfG finden außerhalb des sachlichen und per-
sönlichen Anwendungsbereichs der Richtlinie
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen
im Binnenmarkt (ABl L 376 S. 36) keine Anwendung.

Art. 2

Zuständigkeit

(1) 1Einheitliche Ansprechpartner sind für die je-
weils zugehörigen Berufe und im Rahmen ihrer jewei-
ligen örtlichen Zuständigkeit die Industrie- und Han-
delskammern, die Handwerkskammern, die Rechtsan-
waltskammern und die Steuerberaterkammern in
Bayern sowie die Bayerische Architektenkammer, die
Bayerische Ingenieurekammer-Bau und die Bayeri-
sche Landestierärztekammer. 2Ist für ein Verfahren
oder eine Anfrage eine Zuständigkeit nach Satz 1 nicht
begründet, sind die Industrie- und Handelskammern
sachlich zuständig. 3Sind von einem Verfahren oder ei-
ner Anfrage mehrere Einheitliche Ansprechpartner
nach Satz 1 betroffen, so ist der Einheitliche Ansprech-
partner sachlich zuständig, in dessen Zuständigkeits-
bereich der Schwerpunkt der Anfrage oder des Verfah-
rens fällt. 4Ist die Zuständigkeit zweifelhaft, ist bis zur
Entscheidung über die sachliche Zuständigkeit durch
die betroffenen Kammern derjenige Einheitliche An-
sprechpartner zuständig, der für die Abwicklung des
Verfahrens oder der Anfrage in Anspruch genommen
wurde.

(2) 1Einheitliche Ansprechpartner sind mit Inkraft-
treten der Rechtsverordnung nach Art. 5 Abs. 1 außer-
dem diejenigen Landkreise und kreisfreien Gemeinden
im Rahmen ihrer jeweiligen örtlichen Zuständigkeit,
die bis spätestens 30. Juni 2010 gegenüber dem Staats- 

1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl L 376 S. 36).

ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr
und Technologie schriftlich erklärt haben, dass sie die
Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners wahr-
nehmen wollen. 2Sie nehmen diese Aufgaben als Ange-
legenheit des übertragenen Wirkungskreises wahr.

(3) 1Ist für ein Verfahren oder eine Anfrage sowohl
der Zuständigkeitsbereich eines Einheitlichen An-
sprechpartners nach Abs. 1 als auch der eines Einheit-
lichen Ansprechpartners nach Abs. 2 eröffnet, so be-
steht ein Wahlrecht des Dienstleistungserbringers.
2Die Inanspruchnahme mehrerer Einheitlicher An-
sprechpartner für ein Verfahren oder eine Anfrage ist
nicht zulässig.

(4) Ändern sich im Lauf der Abwicklung des Verfah-
rens oder der Anfrage die Umstände, die die sachliche
Zuständigkeit eines Einheitlichen Ansprechpartners
begründen, führt der bisher zuständige Einheitliche
Ansprechpartner die Abwicklung des Verfahrens oder
der Anfrage fort.

Art. 3

Kosten und Verantwortlichkeit

(1) 1Für die Tätigkeit des Einheitlichen Ansprech-
partners können Gebühren und Auslagen erhoben
werden. 2Die Gebühren sind so zu bemessen, dass sie in
einem angemessenen Verhältnis zu den Kosten des ent-
sprechenden Genehmigungsverfahrens oder der sons-
tigen öffentlichen Leistung stehen und dürfen diese
Kosten nicht übersteigen. 3Im Übrigen gelten die Vor-
schriften des Kostengesetzes.

(2) Mängel bei der elektronischen Bereitstellung von
Informationen nach Art. 7 Abs. 1 und 3 der Richtlinie
2006/123/EG oder bei der elektronischen Verfahrens-
abwicklung nach Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie
2006/123/EG sind vom Rechtsträger derjenigen Be-
hörde zu verantworten, in deren Organisationsbereich
die Ursache des Mangels liegt.

Art. 4

Informationspflicht der Dienstleistungserbringer

Bedarf die Aufnahme oder die Ausübung einer
Dienstleistungstätigkeit einer behördlichen Entschei-
dung und ist der Einheitliche Ansprechpartner zur
Verfahrensabwicklung in Anspruch genommen wor-
den, hat der Dienstleistungserbringer dem Einheitli-
chen Ansprechpartner unverzüglich folgende Sach-
verhalte anzuzeigen:

200–6–W
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über die Zuständigkeit für
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1. Änderungen seiner Verhältnisse, die die Vorausset-
zungen für die behördliche Entscheidung betreffen,

2. die Gründung von Tochtergesellschaften, deren
Tätigkeiten einer behördlichen Entscheidung un-
terliegen.

Art. 5

Verordnungsermächtigung

(1) Das Staatsministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie stellt durch Rechts-
verordnung fest, welche Landkreise und kreisfreien
Gemeinden gemäß Art. 2 Abs. 2 Satz 1 die Aufgaben
des Einheitlichen Ansprechpartners wahrnehmen.

(2) Das Staatsministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung

1. die Mindestanforderungen, die von den Einheit-
lichen Ansprechpartnern nach Art. 2 Abs. 1 und 2
zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG zu er-
füllen sind, festzulegen,

2. im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des
Innern und dem Staatsministerium der Finanzen
nähere Regelungen zur Sicherstellung der elektro-
nischen Verfahrensabwicklung, der elektronischen
Kommunikation und der elektronischen Informa-
tionsbereitstellung zu treffen,

3. nähere Regelungen über die Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung personenbezogener Daten durch
die Einheitlichen Ansprechpartner, insbesondere

über die Zweckbindung dieser Daten sowie über die
getrennte Verarbeitung von Daten aus sachlich
nicht zusammengehörenden Verwaltungsvorgän-
gen, zu treffen,

4. Berichtspflichten der Einheitlichen Ansprechpart-
ner für die Zwecke der Evaluierung dieses Gesetzes
festzulegen.

(3) 1Das Staatsministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie und das Staats-
ministerium des Innern werden ermächtigt, durch ge-
meinsame Rechtsverordnung im Einvernehmen mit
den weiteren fachlich berührten Staatsministerien
nähere Regelungen zum Verfahren der Europäischen
Verwaltungszusammenarbeit im Sinn der Art. 8a bis 8e
BayVwVfG für den Bereich der Richtlinie
2006/123/EG zu treffen und die entsprechenden Zu-
ständigkeiten festzulegen. 2In der Rechtsverordnung
kann insbesondere eine zentrale Verbindungsstelle für
den Freistaat Bayern bestimmt werden.

Art. 6

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 2Es
tritt mit Ablauf des 31. Juli 2012 außer Kraft.

München, den 22. Dezember 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r



Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz –
BayVwVfG – (BayRS 2010–1–I), zuletzt geändert durch
§ 1 des Gesetzes vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 376), wird
wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird der Erste Teil wie folgt
geändert:

a) Der Überschrift werden ein Komma und die Wor-
te „europäische Verwaltungszusammenarbeit“
angefügt.

b) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Abschnitt I

Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit,
elektronische Kommunikation“.

c) Nach Art. 3b wird folgende Überschrift einge-
fügt: 

„Abschnitt II

Amtshilfe“.

d) Es wird folgender Abschnitt III angefügt: 

„Abschnitt III

Europäische Verwaltungszusammenarbeit

Art. 8a Grundsätze der Hilfeleistung

Art. 8b Form und Behandlung der Ersuchen

Art. 8c Kosten der Hilfeleistung

Art. 8d Mitteilungen von Amts wegen

Art. 8e Anwendbarkeit“.

1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung verwaltungsverfahrens-
rechtlicher Bestimmungen der Richtlinie 2006/123/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006
über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl L 376 S. 36).

2. Der Erste Teil wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden ein Komma und die Wor-
te „europäische Verwaltungszusammenarbeit“
angefügt.

b) Es wird folgende Überschrift eingefügt:

„Abschnitt I

Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit,
elektronische Kommunikation“.

c) Nach Art. 3b wird folgende Überschrift einge-
fügt:

„Abschnitt II

Amtshilfe“.

d) Es wird folgender Abschnitt III angefügt:

„Abschnitt III

Europäische Verwaltungszusammenarbeit

Art. 8a

Grundsätze der Hilfeleistung

(1) Jede Behörde leistet Behörden anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union auf Ersu-
chen Hilfe, soweit dies nach Maßgabe von Rechts-
akten der Europäischen Union geboten ist. 

(2) 1Behörden anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union können um Hilfe ersucht wer-
den, soweit dies nach Maßgabe von Rechtsakten
der Europäischen Union zugelassen ist. 2Um Hil-
fe ist zu ersuchen, soweit dies nach Maßgabe von
Rechtsakten der Europäischen Union geboten ist. 

(3) Art. 5, 7 und 8 Abs. 2 sind entsprechend an-
zuwenden, soweit Rechtsakte der Europäischen
Union nicht entgegenstehen.

Art. 8b 

Form und Behandlung der Ersuchen

(1) 1Ersuchen sind in deutscher Sprache an
Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union zu richten; soweit erforderlich, ist
eine Übersetzung beizufügen. 2Die Ersuchen sind

2010–1–I

Viertes Gesetz
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Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1)
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gemäß den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben
und unter Angabe des maßgeblichen Rechtsakts
zu begründen. 

(2) 1Ersuchen von Behörden anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union dürfen nur erle-
digt werden, wenn sich ihr Inhalt in deutscher
Sprache aus den Akten ergibt. 2Soweit erforder-
lich, soll bei Ersuchen in einer anderen Sprache
von der ersuchenden Behörde eine Übersetzung
verlangt werden.

(3) Ersuchen von Behörden anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union können abge-
lehnt werden, wenn sie nicht ordnungsgemäß und
unter Angabe des maßgeblichen Rechtsakts be-
gründet sind und die erforderliche Begründung
nach Aufforderung nicht nachgereicht wird. 

(4) 1Einrichtungen und Hilfsmittel der Kom-
mission zur Behandlung von Ersuchen sollen ge-
nutzt werden. 2Informationen sollen elektronisch
übermittelt werden. 

Art. 8c 

Kosten der Hilfeleistung

Ersuchende Behörden anderer Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union haben Verwaltungs-
gebühren oder Auslagen nur zu erstatten, soweit
dies nach Maßgabe von Rechtsakten der Europäi-
schen Union verlangt werden kann.

Art. 8d 

Mitteilungen von Amts wegen

(1) 1Die zuständige Behörde teilt den Behörden
anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union
und der Kommission Angaben über Sachverhal-

te und Personen mit, soweit dies nach Maßgabe
von Rechtsakten der Europäischen Union gebo-
ten ist. 2Dabei sollen die hierzu eingerichteten In-
formationsnetze genutzt werden. 

(2) Übermittelt eine Behörde Angaben nach
Abs. 1 an die Behörde eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union, unterrichtet sie
den Betroffenen über die Tatsache der Übermitt-
lung, soweit Rechtsakte der Europäischen Union
dies vorsehen; dabei ist auf die Art der Angaben
sowie auf die Zweckbestimmung und die Rechts-
grundlage der Übermittlung hinzuweisen. 

Art. 8e 

Anwendbarkeit

1Die Regelungen dieses Abschnitts sind mit
Inkrafttreten des jeweiligen Rechtsakts der Eu-
ropäischen Union, wenn dieser unmittelbare
Wirkung entfaltet, im Übrigen mit Ablauf der je-
weiligen Umsetzungsfrist anzuwenden. 2Sie gel-
ten auch im Verhältnis zu den anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum, soweit Rechtsakte der Eu-
ropäischen Union auch auf diese Staaten anzu-
wenden sind.“

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

München, den 22. Dezember 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r



Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des Bayerischen Pressegesetzes

Art. 5 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Pressegesetzes
(BayPrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. April 2000 (GVBl S. 340, BayRS 2250–1–I), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 10. April 2007 (GVBl 
S. 281), erhält folgende Fassung:

„1. seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum hat.“

§ 2

Änderung des Bayerischen 
Wohnraumförderungsgesetzes

In Art. 16 des Gesetzes über die Wohnraumförde-
rung in Bayern (Bayerisches Wohnraumförderungsge-
setz – BayWoFG) vom 10. April 2007 (GVBl S. 260,
BayRS 2330–2–I) wird folgender Abs. 1a eingefügt:

„(1a) 1Hat die Behörde über den Antrag auf Ertei-
lung einer Genehmigung nach Abs. 1 Satz 2 nicht in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten entschieden, gilt
die Genehmigung als erteilt. 2Das Verfahren nach 
Abs. 1 Satz 2 kann über eine einheitliche Stelle abge-
wickelt werden.“

§ 3

Änderung des Gesetzes über das 
Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum

Art. 3 des Gesetzes über das Verbot der Zweckent-
fremdung von Wohnraum (ZwEWG) vom 10. Dezem-
ber 2007 (GVBl S. 864, BayRS 2330–11–I), geändert
durch das Gesetz vom 10. Juni 2008 (GVBl S. 319), wird
wie folgt geändert:

1. Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl L 376 S. 36).

2. Es wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) 1Über den Antrag auf Erteilung einer Geneh-
migung nach Abs. 1 entscheidet die Gemeinde in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten; abweichende
Entscheidungsfristen kann die Gemeinde in einer
vorab öffentlich bekannt zu machenden Fristenre-
gelung (behördlicher Fristenplan) festsetzen. 2Nach
Ablauf der Frist gilt die Genehmigung als erteilt.
3Das Verfahren nach Abs. 1 kann über eine einheit-
liche Stelle abgewickelt werden.“

§ 4

Änderung des Baukammerngesetzes

Das Gesetz über die Bayerische Architektenkam-
mer und die Bayerische Ingenieurekammer-Bau (Bau-
kammerngesetz – BauKaG) vom 9. Mai 2007 (GVBl 
S. 308, BayRS 2133–1–I), geändert durch § 2 des Geset-
zes vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 385), wird wie folgt
geändert:

1. Art. 4 Abs. 9 wird aufgehoben.

2. In Art. 5 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „bis 9“
durch die Worte „und 8“ ersetzt. 

3. In Art. 7 Abs. 3 werden die Worte „bis 9“ durch die
Worte „bis 8“ ersetzt.

§ 5

Änderung der Bayerischen Bauordnung

In Art. 18 Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132–1–I), zuletzt
geändert durch § 1 des Gesetzes vom 27. Juli 2009
(GVBl S. 385), werden die Worte „§ 3 Abs. 2“ durch die
Worte „Art. 3 Abs. 1“ ersetzt.

§ 6

Aufhebung des Bayerischen 
Bauaufträge-Vergabegesetzes

Das Gesetz über die Vergabe von Bauaufträgen im
Freistaat Bayern (Bayerisches Bauaufträge-Vergabe-
gesetz – BayBauVG) vom 28. Juni 2000 (GVBl S. 364,
BayRS 73–0–I), geändert durch Gesetz vom 27. Novem-
ber 2007 (GVBl S. 787), wird aufgehoben.

861–4–A
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§ 7

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

München, den 22. Dezember 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r



Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des Dolmetschergesetzes

Das Gesetz über die öffentliche Bestellung und
allgemeine Beeidigung von Dolmetschern und Über-
setzern – Dolmetschergesetz – DolmG – (BayRS 
300–12–1–J), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2007 (GVBl S. 966), wird wie folgt
geändert:

1. Art. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Buchst. d werden die Worte „im Einver-
nehmen mit den Staatsministerien der Justiz und
der Finanzen“ gestrichen.

b) Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) 1Der zuständige Präsident des Landge-
richts bestätigt binnen eines Monats den Emp-
fang der von dem Antragsteller eingereichten
Unterlagen und teilt gegebenenfalls mit, welche
Unterlagen noch nachzureichen sind. 2Das Ver-
fahren ist innerhalb von drei Monaten nach voll-
ständiger Einreichung aller Unterlagen abzu-
schließen. 3Diese Frist kann in begründeten Fäl-
len um einen Monat verlängert werden. 4Bei 
Antragstellern, deren Qualifikation im Vollzug
der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005
über die Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen (ABl L 255 S. 22) in der jeweils geltenden Fas-
sung als gleichwertig anerkannt wurde, sind auch
die Voraussetzungen des Abs. 1 Buchst. a, b, c und
e nicht nochmals nachzuprüfen, soweit im Her-
kunftsland gleichwertige oder vergleichbare An-
forderungen gestellt wurden. 5Bestehen Zweifel
an der Echtheit von vorgelegten Bescheinigungen
und Nachweisen oder benötigt der Präsident des
Landgerichts weitere Informationen, kann er die 

1) § 1 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl
L 376 S. 36) und der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl L 255 S. 22).

Abgabe einer Versicherung an Eides statt ver-
langen oder durch Nachfrage bei der zuständi-
gen Stelle des Herkunftsstaates die Echtheit
überprüfen und entsprechende Auskünfte ein-
holen. 6Der Fristablauf ist solange gehemmt.“

c) Es wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Die Verfahren nach diesem Gesetz können
über eine einheitliche Stelle nach den Vorschrif-
ten des Bayerischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes abgewickelt werden.“

2. In Art. 4 Abs. 1 werden nach dem Wort „Richter“ die
Worte „verpflichtet (§ 1 des Verpflichtungsgesetzes)
und“ eingefügt. 

3. Art. 7 erhält folgende Fassung:

„Art. 7

1Die Präsidenten der Landgerichte tragen die öf-
fentlich bestellten Dolmetscher (Übersetzer) mit
Namen, Vornamen, Berufsbezeichnung, Anschrift
und der Sprache, für die sie bestellt sind, in eine Da-
tenbank ein. 2Weitere Anschriften sowie angege-
bene Telekommunikationsanschlüsse und Internet-
adressen können eingetragen werden. 3Die Eintra-
gungen und Änderungen werden über das Internet
öffentlich zugänglich gemacht. 4Sie dürfen auch in
einer länderübergreifenden Dolmetscher- und
Übersetzerdatenbank gespeichert und verarbeitet
werden.“ 

4. In Art. 8 Abs. 1 werden die Worte „Konkurs- oder
Vergleichsverfahrens“ durch das Wort „Insolvenz-
verfahrens“ ersetzt. 

5. Art. 11 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Es werden folgende neue Sätze 3 und 4 und fol-
gender Satz 5 eingefügt:

„3Die Übersetzung kann mit Zustimmung des
Auftraggebers als elektronisches Dokument
übermittelt werden. 4An die Stelle der Unter-
schrift und des Stempels ist das elektronische
Dokument mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur nach dem Signaturgesetz zu ver-
sehen. 5Diese soll auf einem Zertifikat beruhen,
das auf Dauer prüfbar ist.“

b) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden neuer Abs. 4
Sätze 1 und 2; in Satz 1 wird das Wort „Sie“ durch
die Worte „Die Bestätigung“ ersetzt.

300–12–1–J ,  300–1–1–J

Gesetz
zur Änderung des

Dolmetschergesetzes und des
Gesetzes zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes

und von Verfahrensgesetzen des Bundes 1)

Vom 22. Dezember 2009
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c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5; die Worte „Die
Absätze 2 und 3“ werden durch die Worte „Abs. 2
bis 4“ ersetzt.

6. Art. 13 erhält folgende Fassung:

„Art. 13

(1) 1Dolmetscher (Übersetzer), die in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum zur Ausübung
einer in Art. 1 genannten oder vergleichbaren Tätig-
keit rechtmäßig niedergelassen sind und im Inland
diese Tätigkeit vorübergehend und gelegentlich
ausüben wollen, werden auf Antrag in die Dolmet-
scher- und Übersetzerdatenbank eingetragen.
2Wenn weder die Tätigkeit noch die Ausbildung zu
dieser Tätigkeit im Staat der Niederlassung regle-
mentiert sind, gilt dies nur, wenn der Antragsteller
die Tätigkeit dort während der vorhergehenden
zehn Jahre mindestens zwei Jahre ausgeübt hat.
3Art. 3 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) 1Unterbleibt die öffentliche Bestellung und
allgemeine Beeidigung nach Maßgabe der Art. 3 
und 4, erfolgt die Eintragung unter Nennung der 
Bestellungs- oder Anerkennungsbehörde des Nie-
derlassungsstaates mit der Berufsbezeichnung, die
in der Sprache dieses Staates für die Tätigkeit be-
steht. 2Dolmetscherleistungen dürfen nur unter die-
ser Berufsbezeichnung erbracht werden.

(3) 1Zuständig für die Eintragung ist der Präsi-
dent des Landgerichts München I. 2Die Eintragung
erlischt nach zwölf Monaten, wenn sie nicht erneut
beantragt wird. 3Sie kann gelöscht werden, wenn
die Person im Staat der Niederlassung nicht mehr
rechtmäßig niedergelassen ist, ihr die Ausübung der
Tätigkeit dort untersagt ist oder die Voraussetzun-
gen des Art. 9 Abs. 2 vorliegen.“

7. Art. 14 wird aufgehoben. 

8. Art. 15 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1; die Wor-
te „im Einvernehmen mit den Staatsministe-
rien der Justiz und der Finanzen“ werden ge-
strichen.

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Für den Erlass von Rechtsverordnungen
zur Regelung der Vergütung gemäß Satz 1 Nr. 3
ist das Einvernehmen des Staatsministe-
riums der Finanzen erforderlich.“

b) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt:

„(2) Das Staatsministerium für Unterricht und
Kultus wird ermächtigt, die Zuständigkeit für
die Anerkennung von Prüfungen als gleichwertig
durch Rechtsverordnung auf andere Stellen zu
übertragen.“

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.

§ 2

Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

und von Verfahrensgesetzen des Bundes

Dem Art. 50 des Gesetzes zur Ausführung des Ge-
richtsverfassungsgesetzes und von Verfahrensgesetzen
des Bundes – AGGVG – (BayRS 300–1–1–J), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 395),
wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Gegen eine Entscheidung der Aufsichtsbehör-
den im Disziplinarverfahren gegen Notare findet ein
Widerspruchsverfahren nicht statt.“

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2009 tritt die Ver-
ordnung über die Zuständigkeit zur Verpflichtung der
öffentlich bestellten Dolmetscher und Übersetzer vom
1. November 1975 (BayRS 300–12–2–J) außer Kraft.

München, den 22. Dezember 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r



Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Gesetz über den Finanzausgleich zwischen
Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Finanz-
ausgleichsgesetz – FAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 2. Juli 2008 (GVBl S. 386, BayRS 605–1–F),
geändert durch Gesetz vom 14. April 2009 (GVBl S. 111),
wird wie folgt geändert:

1. Es wird folgender neuer Art. 23 eingefügt:

„Art. 23

(1) 1Vor Beschlussfassung der Staatsregierung
über die Ausstattung des kommunalen Finanzaus-
gleichs im Rahmen der Haushaltsaufstellung erör-
tert der Staatsminister der Finanzen im Beisein des
Staatsministers des Innern den Entwurf des kom-
munalen Finanzausgleichs mit den kommunalen
Spitzenverbänden, um die kommunalen Belange für
die Bemessung der den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden zur Verfügung zu stellenden Gesamtmit-
tel möglichst umfassend zu ermitteln, zu bewerten
und unter Abwägung mit weiteren ausgaberelevan-
ten Belangen in die Erarbeitung des endgültigen
Entwurfs einzubeziehen. 2Der Vorsitzende des Aus-
schusses für Staatshaushalt und Finanzfragen des
Bayerischen Landtags ist zur Teilnahme an diesem
Gespräch berechtigt. 3Zur Vorbereitung dieses Ge-
sprächs übermittelt das Staatsministerium der Fi-
nanzen den kommunalen Spitzenverbänden recht-
zeitig vorher den Entwurf des kommunalen Finanz-
ausgleichs und bespricht ihn mit diesen.

(2) Dem Entwurf sind beizufügen:

1. eine Darstellung der Finanzentwicklung des
Staates sowie der Gemeinden und Gemeindever-
bände anhand nachvollziehbarer Vergleichsmaß-
stäbe, 

2. eine auf Kennzahlen der Finanzstatistik beru-
hende Schätzung des den Gemeinden zur Erfül-
lung freiwilliger Aufgaben verbleibenden Ge-
samtbetrags und

3. ein Ausblick auf bedarfsprägende Umstände, die
im zu planenden Haushaltsjahr für die vertikale
Aufgabenverteilung zwischen Staat und Kom-
munen zu erwarten sind.“

2. Der bisherige Art. 23 wird Art. 24 und wie folgt
geändert:

a) Es wird folgender neuer Abs. 3 eingefügt:

„(3) Das Staatsministerium der Finanzen wird
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsmi-
nisterium des Innern durch Rechtsverordnung
Inhalt, Methodik und Datenquellen der nach 
Art. 23 Abs. 2 beizufügenden Entscheidungs-
grundlagen für die Bemessung des Finanzaus-
gleichsvolumens und der Schätzung des den
Kommunen zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben
verbleibenden Gesamtbetrags zu bestimmen.“

b) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden Abs. 4 und 5.

§ 2

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes
über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden
und Gemeindeverbänden (FAGDV 2002) vom 19. Juli
2002 (GVBl S. 418, BayRS 605–10–F), zuletzt geändert
durch § 2 des Gesetzes vom 23. April 2008 (GVBl 
S. 136), wird wie folgt geändert:

1. Es werden folgende neue §§ 18 und 19 und folgende
§§ 20 und 21 eingefügt:

„§ 18

Entscheidungsgrundlagen nach Art. 23 Abs. 2 FAG

1Die dem Entwurf des kommunalen Finanzaus-
gleichs beizufügenden Entscheidungsgrundlagen
werden in den allgemeinen Teil der Begründung des
Entwurfs des mit dem Haushaltsgesetz korrespon-
dierenden Finanzausgleichsänderungsgesetzes auf-
genommen. 2Auf Anforderung stellt sie das Staats-
ministerium der Finanzen den kommunalen Spit-
zenverbänden zusätzlich in elektronischer Form zur
Verfügung; dies umfasst auch die den graphischen
Darstellungen zugrunde liegenden Stammdaten.

§ 19

Darstellung der Finanzentwicklung des Staates 
sowie der Gemeinden und Gemeindeverbände

(1) Die Darstellung der Finanzentwicklung des
Staates sowie der Gemeinden und Gemeindever-
bände anhand nachvollziehbarer Vergleichsmaß-

605–1–F ,  605–10–F

Gesetz
zur Änderung des

Finanzausgleichsgesetzes und der
Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich

zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden

Vom 22. Dezember 2009
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stäbe (Art. 23 Abs. 2 Nr. 1 FAG) erfolgt für einen Re-
ferenzzeitraum, der das Jahr der letztverfügbaren
statistischen Daten und die jeweils neun vorange-
henden Jahre umfasst.

(2) Im Einzelnen sind folgende Ist-Entwicklun-
gen der Vergangenheit darzustellen:

1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen
Abgaben des Staates sowie der Gemeinden und
Gemeindeverbände (Indexentwicklung und Be-
träge),

2. bereinigte Einnahmen im Kernhaushalt des
Staates sowie der Gemeinden und Gemeindever-
bände,

3. bereinigte Ausgaben im Kernhaushalt des Staa-
tes sowie der Gemeinden und Gemeindeverbän-
de,

4. Finanzierungssalden im Kernhaushalt des Staa-
tes sowie der Gemeinden und Gemeindeverbän-
de,

5. Kreditmarktschulden im Kernhaushalt des Staa-
tes sowie der Gemeinden und Gemeindeverbän-
de,

6. Verhältnis der Kreditmarktschulden zu den be-
reinigten Ausgaben im Kernhaushalt des Staates
sowie der Gemeinden und Gemeindeverbände
(Verschuldungsquote),

7. Verhältnis der Investitionsausgaben im Kern-
haushalt des Staates sowie der Gemeinden und
Gemeindeverbände (Art. 13 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2
BayHO) zu den bereinigten Ausgaben (Investiti-
onsquote) und

8. Ausgaben des Staates mit und ohne Leistungen
im Rahmen des Länderfinanzausgleichs, Ausga-
ben des Staates im Rahmen des Länderfinanz-
ausgleichs, Leistungen des Staates an die Ge-
meinden und Gemeindeverbände insgesamt und
reine Landesleistungen im kommunalen Finanz-
ausgleich (Soll-Zahlen nach Abgrenzung des 
Finanzplanungsrats, Indexentwicklung und Be-
träge).

(3) Datenquelle ist für die Darstellungen nach
Abs. 2 Nrn. 1 bis 7 die Fachserie 14, Reihen 2 und 5
des Statistischen Bundesamts, und für die Darstel-
lungen nach Abs. 2 Nr. 8 der Haushaltsplan des Frei-
staates Bayern.

§ 20

Schätzung des den
Gemeinden zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben

verbleibenden Gesamtbetrags

(1) 1Das Landesamt für Statistik und Datenver-
arbeitung erstellt ehestmöglich nach dem Stichtag
für die Lieferung der Daten der kommunalen Jah-

resrechnungsstatistik an das Statistische Bundes-
amt die Auswertung nach Art. 23 Abs. 2 Nr. 2 FAG
und übersendet sie in elektronischer Form an das
Staatsministerium der Finanzen. 2Die Auswertung
ist jeweils für das Jahr der letztverfügbaren Daten
der kommunalen Jahresrechnungsstatistik vorzu-
nehmen. 3Hierbei sind die gemeindlichen Einnah-
me- und Ausgabedaten der Jahresrechnungsstatis-
tik heranzuziehen und für die Gemeinden in ihrer
Gesamtheit auszuweisen.

(2) 1Die Ausgabedaten der Jahresrechnungsstatis-
tik sind, bereinigt um besondere Finanzierungsvor-
gänge, entsprechend dem als Anlage zu dieser Ver-
ordnung beigefügten Raster in die Kategorien „Aus-
gaben für Pflichtaufgaben“, „Ausgaben für freiwil-
lige Aufgaben“ und „Gemeinkosten“ aufzuteilen,
den entsprechenden Spalten zuzuordnen und in ab-
soluten Werten in Tausend Euro auszuweisen. 2So-
weit die sich dabei ergebende erste Nachkomma-
stelle 5 oder darüber beträgt, ist aufzurunden, liegt
sie darunter, ist abzurunden. 3Die sich für die Ge-
meinkosten ergebende Spaltensumme ist entspre-
chend dem Aufteilungsverhältnis zwischen Pflicht-
aufgaben und freiwilligen Aufgaben auf diese auf-
zuteilen. 4Abweichend von der sich aus der Relation
von Ausgaben für Pflichtaufgaben und freiwilligen
Aufgaben insgesamt ergebenden Aufteilungsquote
für die Gemeinkosten kommt für die im Einzelplan
0 erfassten Ausgaben eine spezielle Aufteilungs-
quote mit einer Zuordnung zu 90 v.H. zum pflichti-
gen und zu 10 v.H. zum freiwilligen Bereich zur An-
wendung. 5Um den den Gemeinden zur Erfüllung
freiwilliger Aufgaben verbleibenden Gesamtbetrag
zu ermitteln, sind von den Gesamteinnahmen die
Spaltensumme der Ausgaben für Pflichtaufgaben
einschließlich der eingerechneten anteiligen Ge-
meinkosten abzuziehen; der sich daraus ergebende
Betrag ist zusätzlich in Relation zu den Gesamtein-
nahmen zu setzen, um auch den Anteilssatz des den
Kommunen zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben
verbleibenden Gesamtbetrags an den Gesamtein-
nahmen auszuweisen.

§ 21

Ausblick auf bedarfsprägende Umstände

Der Ausblick auf bedarfsprägende Umstände
nach Art. 23 Abs. 2 Nr. 3 FAG, die im zu planenden
Haushaltsjahr für die vertikale Aufgabenverteilung
zwischen Staat und Kommunen zu erwarten sind,
beinhaltet neben einer Darstellung der Ergebnisse
der letztverfügbaren amtlichen Steuerschätzung ei-
ne verbale Darstellung sich im Zeitpunkt der Ent-
wurfsfassung konkret abzeichnender Neuentwick-
lungen oder Verlagerungen im staatlichen oder
kommunalen Aufgabenbestand.“

2. Die bisherigen §§ 18 und 19 werden §§ 22 und 23.

3. In § 23 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „§ 18 Abs. 1“
durch die Worte „§ 22 Abs. 1“ ersetzt.

4. Es wird folgende Anlage angefügt:
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„Anlage

Raster zur Zuordnung der Ausgabedaten der Jahresrechnungsstatistik

Gliederungsnummern  
nach der Jahresrechnungsstatistik1)

Ausgaben  
für Pflicht-
aufgaben 

Ausgaben für 
freiwillige 
Aufgaben 

Gemein-
kosten

0  Allgemeine Verwaltung 
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane X2)

01 Rechnungsprüfung X2)

02 Hauptverwaltung X2)

03 Finanzverwaltung X2)

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung X2)

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung X2)

08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige X2)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
10 Polizei X  
11 Öffentliche Ordnung X  
13 Brandschutz X  
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz X  
16 Rettungsdienst X  

2 Schulen 
20 Schulverwaltung X 

211 Grundschulen X  
213 Hauptschulen X  
215 Kombinierte Grund- und Hauptschulen X  
216 Schulformunabhängige Orientierungsstufe X  

22 Realschulen X  
23 Gymnasien, Kollegs X  

240 Berufsschulen X  
243 Wirtschaftsschulen X  
245 Sonstige Berufsfachschulen X  

25 Fachschulen, Fachakademien X  
260 Fachoberschulen X  
265 Berufsoberschulen X  

27 Förderschulen X  
28 Gesamtschulen, Schulzentren X  

290 Schülerbeförderung X  
295 Übrige schulische Aufgaben 50 v.H. 50 v.H. 
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3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten X 
31 Wissenschaft und Forschung 30 v.H. 70 v.H. 

321  Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen 30 v.H. 70 v.H. 
323 Zoologische und Botanische Gärten 30 v.H. 70 v.H. 
331 Theater 30 v.H. 70 v.H. 
332 Musikpflege (ohne Musikschulen) 30 v.H. 70 v.H. 
333 Musikschulen 30 v.H. 70 v.H. 

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege 30 v.H. 70 v.H. 
350 Volkshochschulen 30 v.H. 70 v.H. 
352 Büchereien 30 v.H. 70 v.H. 
355 Sonstige Volksbildung 30 v.H. 70 v.H. 
360 Naturschutz und Landschaftspflege X  
365 Denkmalschutz und -pflege X  

37 Kirchliche Angelegenheiten 30 v.H. 70 v.H. 

4 Soziale Sicherung 
400 Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Verwaltung der Jugendhilfe, 

des Versicherungsamts und des Lastenausgleichsamts) X 
405 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende X 
407 Verwaltung der Jugendhilfe X 
408 Versicherungsamt X 
409 Lastenausgleichsverwaltung X 
410 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) X  
411 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) X  
412 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  

(6. Kapitel SGB XII) X  
413 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) X  
414 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, 

Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII) X  
415 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  

(4. Kapitel SGB XII) X  
424 Sozialhilfekosten für jüdische Emigranten aus der ehemaligen 

Sowjetunion X  
429 Hilfen für Asylbewerber X  
431 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 30 v.H. 70 v.H. 
432 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 70 v.H. 30 v.H. 
433 Soziale Einrichtungen für Behinderte 70 v.H. 30 v.H. 
435 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose X  
436 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 30 v.H. 70 v.H. 
439 Andere soziale Einrichtungen 30 v.H. 70 v.H. 

44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen X  
451 Jugendarbeit 80 v.H. 20 v.H. 
452 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 80 v.H. 20 v.H. 
453 Förderung der Erziehung in der Familie 80 v.H. 20 v.H. 
454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege X  
455 Hilfe zur Erziehung X  
456 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme X  
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457 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vor-
mundschaft, Gerichtshilfen 70 v.H. 30 v.H. 

458 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen  X 
460 Einrichtungen der Jugendarbeit 50 v.H. 50 v.H. 
461  Jugendwohnheim, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende  X 
462 Einrichtungen der Familienförderung 30 v.H. 70 v.H. 
463 Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit

Kind(ern) 30 v.H. 70 v.H. 
464 Tageseinrichtungen für Kinder X  
465 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 80 v.H. 20 v.H. 
466 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge 

Volljährige sowie für Inobhutnahme X  
467 Einrichtungen für Mitarbeiterfortbildung  X 
468 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe  X 
470 Förderung der Wohlfahrtspflege X  
482 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch 

Sozialgesetzbuch (Hartz IV – SGB II) X  
485 Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz X  
487 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge X  
488 Wohngeld X  
489 Sonderschulgesetz X  

49 Sonstige soziale Angelegenheiten 50 v.H. 50 v.H. 

5 Gesundheit, Sport, Erholung 
50 Gesundheitsverwaltung X 
51 Krankenhäuser X  
54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 50 v.H. 50 v.H. 
55 Förderung des Sports 30 v.H. 70 v.H. 
56 Eigene Sportstätten 30 v.H. 70 v.H. 
57 Badeanstalten 30 v.H. 70 v.H. 
58 Park- und Gartenanlagen  X 
59 Sonstige Erholungseinrichtungen  X 

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 
60 Bauverwaltung X 
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung,  

Bauordnung 50 v.H. 50 v.H. 
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  X 
63 Gemeindestraßen X  
65 Kreisstraßen X  
66 Bundes- und Staatsstraßen X  

670 Straßenbeleuchtung X  
675 Straßenreinigung X  

68 Parkeinrichtungen X  
69 Wasserläufe, Wasserbau X  

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 
70 Abwasserbeseitigung X  
72 Abfallbeseitigung X  
73 Märkte  X 
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1) Bereinigt um kalkulatorische Kosten, Zuführungen zum Vermögenshaushalt, Zuführungen zum Verwaltungshaushalt, Zuführungen an Rück-
lagen, Tilgungen und Vereinnahmungen von Krediten und inneren Darlehen, sonstige innere Verrechnungen sowie Abwicklungen der Vorjahre.

2) Die Gemeinkosten des Einzelplans 0 werden nach einer speziellen Aufteilungsquote verteilt: 90 v.H. Zuordnung zu Pflichtaufgaben, 10 v.H. Zu-
ordnung zu freiwilligen Aufgaben.

3) Behandlung wie eine Ausgabe für eine Pflichtaufgabe.

4) Zuordnung entfällt: Gliederungsabschnitt von der Bereinigung nach Fußnote 1 vollständig erfasst.“

§ 3

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

München, den 22. Dezember 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r

74 Schlacht- und Viehhöfe  X 
75 Bestattungswesen X  
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  X 
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung X 
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  X 
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  X 

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und  
Sondervermögen 

80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen X 
810 Elektrizitätsversorgung  X 
813 Gasversorgung  X 
815 Wasserversorgung X  
816 Fernwärmeversorgung  X 
817 Kombinierte Versorgungsunternehmen 25 v.H. 75 v.H. 

82 Verkehrsunternehmen  X 
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen 20 v.H. 80 v.H. 
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung  X 
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  X 
86 Kur- und Badebetriebe  X 
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  X 
88 Allgemeines Grundvermögen  X 
89 Allgemeines Sondervermögen  X 

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 

davon: Steuern, allgemeine Zuweisungen und  
sonstige Umlagen X 
Gewerbesteuerumlage3) X  
Kreis- und Bezirksumlage3) X  

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft X 
92 Abwicklung der Vorjahre4)



Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des Gesetzes
zur Ausführung der Sozialgesetze

Das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze
(AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 942, BayRS
86–7–A), zuletzt geändert durch § 8 des Gesetzes vom
22. Juli 2008 (GVBl S. 479), wird wie folgt geändert:

1. In die Inhaltsübersicht wird nach Art. 111a folgen-
der Art. 111b eingefügt:

„Art. 111b Zuständigkeiten nach dem Gesetz über
die Alterssicherung der Landwirte und
nach dem Gesetz zur Förderung der
Einstellung der landwirtschaftlichen
Erwerbstätigkeit“.

2. In Art. 6 Abs. 5 Satz 1 werden nach dem Wort
„Staatsministerium“ die Worte „und das Staatsmi-
nisterium für Umwelt und Gesundheit“ eingefügt
und das Wort „überträgt“ durch die Worte „für ihren
jeweiligen Zuständigkeitsbereich übertragen“ er-
setzt.

3. Art. 7 erhält folgende Fassung:

„Art. 7

Zuständigkeiten

(1) Für die Sozialversicherung zuständige obers-
te Verwaltungsbehörde ist das Staatsministerium,
soweit nicht Abs. 2 und 3 etwas anderes bestimmen. 

(2) 1Oberste Verwaltungsbehörde im Sinn des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) und an-
derer die gesetzliche Krankenversicherung betref-
fender Vorschriften ist das Staatsministerium für
Umwelt und Gesundheit, soweit nicht Abs. 3 etwas
anderes bestimmt. 2Die Aufsicht über die Träger der
sozialen Pflegeversicherung führt abweichend von
§ 46 Abs. 6 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch (SGB XI) vom 26. Mai 1994 (BGBl I S. 1014),
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 

1) § 1 Nr. 7 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl
L 376 S. 36).

30. Juli 2009 (BGBl I S. 2495), die zuständige
oberste Verwaltungsbehörde nach Abs. 1. 3§ 17 des
Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung
der Landwirte (KVLG 1989) vom 20. Dezember
1988 (BGBl I S. 2477, 2557), zuletzt geändert durch
Art. 14a des Gesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl I 
S. 1990), bleibt unberührt.

(3) 1Die Aufsicht über die Landesverbände der
Krankenkassen und den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung führt das Staatsministerium,
soweit die Landesverbände der Krankenkassen
gemäß § 52 Abs. 1 und 4 SGB XI Aufgaben der Lan-
desverbände der Pflegekassen wahrnehmen und so-
weit der Medizinische Dienst der Krankenversiche-
rung Aufgaben nach dem Elften Buch Sozialgesetz-
buch wahrnimmt. 2Im Übrigen führt die Aufsicht
das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit.

(4) Die nach Landesrecht zuständige Stelle für
die Bestimmung der Arbeitgebervertreter bei der
Bayerischen Landesunfallkasse (§ 44 Abs. 2a Satz 2
Nr. 1 SGB IV) ist das für den Sitz der Bayerischen
Landesunfallkasse zuständige Oberversicherungs-
amt.

(5) 1Dem Landesprüfungsamt für Sozialversi-
cherung im Staatsministerium obliegt die Prüfung
der Geschäfts-, Betriebs- und Rechnungsführung
aller landesunmittelbaren Versicherungsträger, ih-
rer Verbände, der Kassenärztlichen Vereinigungen,
der Ausschüsse und der Geschäftsstelle nach § 106
SGB V und des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung. 2Die Kostenaufteilung unter den
Versicherungszweigen richtet sich nach den Prüfta-
gen. 3Die einem Versicherungszweig angehörenden
Versicherungsträger erstatten die Kosten im Ver-
hältnis der beitragspflichtigen Einnahmen ihrer
Mitglieder. 4Das Staatsministerium regelt das
Nähere; es kann Vorschüsse anfordern und Pausch-
beträge festsetzen. 5Das Staatsministerium kann
dem Landesprüfungsamt für Sozialversicherung
weitere Prüfungen, insbesondere von Dienststellen
und Einrichtungen in seinem Geschäftsbereich
übertragen. 6Die Kosten solcher Prüfungen setzt
das Landesprüfungsamt für Sozialversicherung
fest. 7Das Landesprüfungsamt für Sozialversiche-
rung ist in der Durchführung seiner Aufgaben un-
abhängig.“

4. In Art. 10a Satz 2 werden die Worte „§ 121 des Be-
amtenrechtsrahmengesetzes“ durch die Worte„§ 2
des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.

5. In Art. 78 Abs. 1 werden die Worte „sowie nach § 92
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 SGB XI“ gestrichen.

86–7–A ,  2128–1–A ,  103–2–S

Gesetz
zur Änderung des

Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze
und anderer Rechtsvorschriften 1)

Vom 22. Dezember 2009
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6. Nach Art. 111a wird folgender Art. 111b eingefügt:

„Art. 111b

Zuständigkeiten nach dem Gesetz über die 
Alterssicherung der Landwirte und nach dem 

Gesetz zur Förderung der Einstellung der 
landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit

Soweit nicht bundesrechtlich etwas anderes be-
stimmt ist, wird die Staatsregierung ermächtigt,
durch Rechtsverordnung die zur Durchführung

1. des Gesetzes über die Alterssicherung der Land-
wirte (ALG) vom 29. Juli 1994 (BGBl I S. 1890,
1891) in der jeweils geltenden Fassung und

2. des Gesetzes zur Förderung der Einstellung der
landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG)
vom 21. Februar 1989 (BGBl I S. 233) in der je-
weils geltenden Fassung

zuständigen Stellen zu bestimmen.“

7. Art. 116 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Es werden folgender neuer Satz 3 und folgender
Satz 4 eingefügt:

„3Hat die Behörde über einen Antrag auf Aner-
kennung nicht innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten nach Eingang des Antrags einschließlich
der vollständigen Unterlagen entschieden, gilt
die Anerkennung als erteilt. 4Das Anerkennungs-
verfahren kann über eine einheitliche Stelle ab-
gewickelt werden.“

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 5.

§ 2

Änderung des Unterbringungsgesetzes

Das Gesetz über die Unterbringung psychisch
Kranker und deren Betreuung (Unterbringungsgesetz
– UnterbrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
5. April 1992 (GVBl S. 60, BayRS 2128–1–A), zuletzt
geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 28. März 2000
(GVBl S. 136), wird wie folgt geändert:

1. Art. 7 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 4 werden die Worte „§ 70 Abs. 5
Satz 1 und § 70m des Gesetzes über die Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“
durch die Worte „§ 313 Abs. 3 Satz 1, § 167 Abs. 1
Satz 1 und §§ 335, 336, 167 Abs. 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit §§ 58 ff. des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(FamFG)“ ersetzt.

b) In Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „§ 70 Abs. 5
Satz 1 des Gesetzes über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte 
„§ 313 Abs. 3 Satz 1, § 167 Abs. 1 Satz 1 FamFG“
ersetzt.

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Worte „§ 70 Abs. 5 Satz 1
des Gesetzes über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Wor-
te „§ 313 Abs. 3 Satz 1, § 167 Abs. 1 Satz 1
FamFG“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Worte „§ 70l des Geset-
zes über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit ist“ durch die Worte „§§ 327,
167 Abs. 1 Satz 1 FamFG sind“ ersetzt.

2. Art. 9 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Worte „§ 70h Abs. 1 des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit“ durch die Worte „§§ 331, 332,
167 Abs. 1 Satz 1 FamFG“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „§ 70h des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit“ durch die Worte „§§ 331, 332,
167 Abs. 1 Satz 1 FamFG“ sowie die Worte „§§ 70,
70f des Gesetzes über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte 
„§ 312 Nr. 3, §§ 323, 151 Nr. 7, § 167 Abs. 1 Satz 1
FamFG“ ersetzt.

c) In Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „§ 70h des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit“ durch die Worte „§§ 331, 332,
167 Abs. 1 Satz 1 FamFG“ sowie die Worte „§ 70e
Abs. 2 in Verbindung mit § 68b Abs. 4 des Geset-
zes über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit“ durch die Worte „§§ 322, 167 
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 284 FamFG“ er-
setzt.

3. Art. 10 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „§ 70h oder nach
§ 70e Abs. 2 in Verbindung mit § 68b Abs. 4
des Gesetzes über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Wor-
te „§§ 331, 332, 167 Abs. 1 Satz 1 oder nach 
§§ 322, 167 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 284 FamFG“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „§ 70 Abs. 5 
Satz 1 des Gesetzes über die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die
Worte „§ 313 Abs. 3 Satz 1, § 167 Abs. 1 Satz 1
FamFG“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5 Sätze 2
und 3 werden die Worte „§ 70 Abs. 5 Satz 1 des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit“ jeweils durch die Worte „§ 313
Abs. 3 Satz 1, § 167 Abs. 1 Satz 1 FamFG“ ersetzt.

c) In Abs. 7 Satz 3 werden die Worte „§ 70l des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit ist“ durch die Worte „§§ 327, 167
Abs. 1 Satz 1 FamFG sind“ ersetzt.

4. In Art. 11 Satz 1 werden die Worte „§§ 70f, 70h oder
§ 70e Abs. 2 in Verbindung mit § 68b Abs. 4 des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit“ durch die Worte „§ 312 Nr. 3, §§ 323,
151 Nr. 7, § 167 Abs. 1 Satz 1 FamFG, nach §§ 331,
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332, 167 Abs. 1 Satz 1 oder nach §§ 322, 167 Abs. 1
Satz 1 in Verbindung mit § 284 FamFG“ ersetzt.

5. Art. 24 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „§ 70k Abs. 1
Satz 2 des Gesetzes über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte 
„§ 328 Abs. 1 Satz 2 und des § 167 Abs. 1 Satz 1
FamFG“ ersetzt.

b) In Abs. 3 Sätze 1 und 2 werden die Worte „§ 70f
Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ jeweils
durch die Worte „§ 323 Nr. 2, §§ 329, 167 Abs. 1
Satz 1 FamFG“ ersetzt.

§ 3

Änderung der Delegationsverordnung

§ 8 Nr. 9 der Verordnung über die Zuständigkeit zum
Erlass von Rechtsverordnungen (Delegationsverord-
nung – DelV) vom 15. Juni 2004 (GVBl S. 239, BayRS
103–2–S), zuletzt geändert durch § 2 der Verordnung
vom 9. November 2009 (GVBl S. 556), erhält folgende
Fassung:

„9. auf Grund von § 90 Abs. 2 Halbsatz 2, § 91 Abs. 2
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) 
– Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversiche-
rung – (Art. 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 1976,
BGBl I S. 3845) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. November 2009 (BGBl I S. 3710) die
Ermächtigung nach § 91 Abs. 2 des Gesetzes, so-
weit es sich um Angelegenheiten im Sinn des Art. 7
Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zur
Ausführung der Sozialgesetze handelt.“

§ 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.
2Abweichend von Satz 1 tritt

1. § 2 mit Wirkung vom 1. September 2009 und

2. § 1 Nr. 7 mit Wirkung vom 28. Dezember 2009 

in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2009 tritt das Ge-
setz über Zuständigkeiten nach dem Gesetz über die
Alterssicherung der Landwirte und nach dem Gesetz
zur Förderung der Einstellung der landwirtschaft-
lichen Erwerbstätigkeit (ZustG-ALG/FELEG) vom 
7. April 1995 (GVBl S. 152, BayRS 8251–1–A) außer
Kraft.

München, den 22. Dezember 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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Auf Grund von Art. 87 Abs. 1, Art. 93 und 100 Abs. 2
Satz 3 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) vom
29. Juli 2008 (GVBl S. 500, BayRS 2030–1–1–F), geän-
dert durch § 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009
(GVBl S. 605), sowie § 19 des Arbeitszeitgesetzes 
(ArbZG) vom 6. Juni 1994 (BGBl I S. 1170, 1171), zu-
letzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 15. Juli
2009 (BGBl I S. 1939), 

erlässt die Bayerische Staatsregierung folgende Ver-
ordnung:

§ 1

Änderung der Arbeitszeitverordnung

Die Verordnung über die Arbeitszeit für den bay-
erischen öffentlichen Dienst (Arbeitszeitverordnung 
– AzV) vom 25. Juli 1995 (GVBl S. 409, BayRS 
2030–2–20–F), zuletzt geändert durch § 6 der Verord-
nung vom 1. April 2009 (GVBl S. 79), wird wie folgt
geändert:

1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt im Durch-
schnitt 40 Stunden in der Woche.“

b) Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

c) Der bisherige Satz 4 wird Satz 2; die Worte „Die
regelmäßige Arbeitszeit“ werden durch das Wort
„Sie“ ersetzt.

2. In § 9 Abs. 3 Satz 1 wird die Zahl „4“ durch die Zahl
„2“ ersetzt.

3. § 11 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 entfällt die Satznummerierung.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

4. § 12 erhält folgende Fassung:

„§ 12

Arbeitszeit für schwerbehinderte Beamte

Schwerbehinderte Beamte sind auf ihr Verlangen
von Mehrarbeit (§ 2 Abs. 3, § 5 Abs. 3 Satz 2 und § 6
Abs. 1) freizustellen.“

5. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Übergangsregelung“.

b) Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) 1In der Zeit vom 1. August 2012 bis 31. Ju-
li 2013 beträgt die regelmäßige Arbeitszeit bis zur
Vollendung des 50. Lebensjahres abweichend von
§ 2 Abs. 1 Satz 1 im Durchschnitt 41 Stunden in
der Woche. 2Für Beamte, die in der Zeit vom 
1. August 2012 bis 31. Juli 2013 das 50. Lebens-
jahr vollenden, gilt die nach § 2 Abs. 1 Satz 1 maß-
gebliche Arbeitszeit ab dem Ersten des Monats,
in dem das 50. Lebensjahr vollendet wird. 3Bei
Lehrkräften an öffentlichen Schulen und Förder-
lehrern, die in der Zeit vom 1. August bis 31. Ja-
nuar das nach Satz 1 maßgebliche Lebensjahr
vollenden, gilt als Stichtag der Beginn des Schul-
jahres; im Übrigen gilt als Stichtag der Beginn
des folgenden Schuljahres.

(2) 1Bei einer Teilzeitbeschäftigung nach Art. 88
oder 89 BayBG, bei der die ermäßigte Arbeitszeit
in Stunden und Minuten festgesetzt worden ist,
vermindert sich die ermäßigte Arbeitszeit auf den
Umfang, der dem Verhältnis der bewilligten Teil-
zeitbeschäftigung zur regelmäßigen Arbeitszeit
im Zeitpunkt der Bewilligung entspricht. 2Sofern
dienstliche Belange nicht entgegenstehen, soll
die Teilzeitbeschäftigung auf Antrag des Beam-
ten an den Umfang angepasst werden, der der 
individuellen Arbeitszeit im Zeitpunkt der Be-
willigung entspricht. 3Bei Lehrkräften an öffent-
lichen Schulen und bei Förderlehrern kann die
Bewilligung der Teilzeitbeschäftigung insoweit
widerrufen werden, als dies notwendig ist, um
den sich durch die Änderung der Wochenarbeits-
zeit ergebenden neuen Umfang der ermäßigten
Arbeitszeit auf volle Stunden anzupassen.“

c) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Für die Ausgleichsphase eines Arbeits-
zeitmodells nach Art. 87 Abs. 3 und 4, Art. 88 Abs. 4
und Art. 91 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BayBG sowie nach
§ 2 Abs. 2 Satz 3 findet § 2 in der bis zum 1. August
2012 geltenden Fassung Anwendung, soweit die
Ansparphase vor dem 1. August 2012 liegt, und 
§ 14 Abs. 1, soweit die Ansparphase zwischen
dem 1. August 2012 und dem 31. Juli 2013 liegt.“

§ 2

Änderung der Urlaubsverordnung

Die Verordnung über den Urlaub der bayerischen
Beamten und Richter (Urlaubsverordnung – UrlV) vom

2030–2–20–F ,  2030–2–25–F

Verordnung
zur Änderung der 

Arbeitszeitverordnung und der Urlaubsverordnung

Vom 15. Dezember 2009

 



24. Juni 1997 (GVBl S. 173, ber. S. 486, BayRS 
2030–2–25–F), zuletzt geändert durch Verordnung vom
9. November 2009 (GVBl S. 555), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 4 werden die Worte 
„3 Arbeitstage“ jeweils durch die Worte „1 Ar-
beitstag“, die Worte „4 Arbeitstage“ jeweils
durch die Worte „2 Arbeitstage“, die Worte „5 Ar-
beitstage“ jeweils durch die Worte „3 Arbeitsta-
ge“ und die Worte „6 Arbeitstage“ jeweils durch
die Worte „4 Arbeitstage“ ersetzt.

b) Abs. 5 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Hinsichtlich des Umfangs des Zusatzurlaubs
ist Abs. 3 entsprechend anzuwenden.“

c) In Abs. 6 werden die Worte „Abs. 3 bis 5“ durch
die Worte  „Abs. 3 und 4“ ersetzt.

d) Abs. 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Zahl „5“ durch die Zahl „4“
ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „sechs“ durch das
Wort „vier“ ersetzt. 

2. In § 8 Satz 1 wird das Wort „sieben“ durch das Wort
„fünf“ ersetzt.

§ 3

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2012 in
Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 treten § 1 Nrn. 3 und 4
am 1. August 2013 und § 2 am 1. Januar 2014 in Kraft.

München, den 15. Dezember 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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Es erlassen auf Grund von 

1. Art. 77 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung des Freistaates
Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Dezember 1998 (GVBl S. 991, BayRS 100–1–I),
zuletzt geändert durch Gesetze vom 10. November
2003 (GVBl S. 816 und 817),

2. Art. 12 Abs. 3 des Bayerischen Besoldungsgesetzes
(BayBesG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 30. August 2001 (GVBl S. 458, BayRS 
2032–1–1–F), zuletzt geändert durch § 17 des Ge-
setzes vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 400), 

3. Art. 98 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit Art. 144
Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Beamtengesetzes
(BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl S. 500, BayRS
2030–1–1–F), zuletzt geändert durch § 2 des Geset-
zes vom 8. Dezember 2009 (GVBl S. 605), 

4. § 52 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit § 107 Abs. 2
des Gesetzes über die Versorgung der Beamten und
Richter des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz –
BeamtVG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 16. März 1999 (BGBl I S. 322, 847, 2033) in der
am 31. August 2006 geltenden Fassung in Verbin-
dung mit § 108 des Gesetzes über die Versorgung
der Beamten und Richter des Bundes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. März 2009
(BGBl I S. 322, 847, 2033), zuletzt geändert durch
Art. 6 des Gesetzes vom 3. April 2009 (BGBl I 
S. 700), sowie § 12 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit
§ 71 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 6. August 2002
(BGBl I S. 3020) in der am 31. August 2006 gelten-
den Fassung in Verbindung mit § 86 des Bundesbe-
soldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Juni 2009 (BGBl I S. 1434), zuletzt
geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 29. Juli
2009 (BGBl I S. 2424), 

5. Art. 26 Satz 4 des Bayerischen Gesetzes über die
Reisekostenvergütung der Beamten und Richter
(Bayerisches Reisekostengesetz – BayRKG) vom
24. April 2001 (GVBl S. 133, BayRS 2032–4–1–F),
zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 
26. Juli 2005 (GVBl S. 287),

6. Art. 15 Satz 4 des Bayerischen Gesetzes über die Um-
zugskostenvergütung der Beamten und Richter
(Bayerisches Umzugskostengesetz – BayUKG) vom
24. Juni 2005 (GVBl S. 192, BayRS 2032–5–1–F),
geändert durch § 18 des Gesetzes vom 27. Juli 2009
(GVBl S. 400) sowie 

7. Art. 10 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialge-

setze (AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 942,
BayRS 86–7–A), zuletzt geändert durch § 8 des Ge-
setzes vom 22. Juli 2008 (GVBl S. 479),

die Bayerische Staatsregierung,

8. Art. 12 Abs. 2 des Bayerischen Besoldungsgesetzes
(BayBesG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 30. August 2001 (GVBl S. 458, BayRS 
2032–1–1–F), zuletzt geändert durch § 17 des Ge-
setzes vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 400),

das Bayerische Staatsministerium des Innern, 

9. Art. 26 Sätze 2 und 3 des Bayerischen Gesetzes über
die Reisekostenvergütung der Beamten und Rich-
ter (Bayerisches Reisekostengesetz – BayRKG) vom
24. April 2001 (GVBl S. 133, BayRS 2032–4–1–F),
zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 
26. Juli 2005 (GVBl S. 287), Art. 15 Sätze 2 und 3
des Bayerischen Gesetzes über die Umzugskosten-
vergütung der Beamten und Richter (Bayerisches
Umzugskostengesetz – BayUKG) vom 24. Juni
2005 (GVBl S. 192, BayRS 2032–5–1–F), geändert
durch § 18 des Gesetzes vom 27. Juli 2009 (GVBl 
S. 400), und § 11 Sätze 2 und 3 der Verordnung über
das Trennungsgeld der Beamten und Richter (Bay-
erische Trennungsgeldverordnung – BayTGV) vom
15. Juli 2002 (GVBl S. 346, BayRS 2032–5–3–F), 
zuletzt geändert durch § 2 der Verordnung vom 
15. Juli 2008 (GVBl S. 493),

das Bayerische Staatsministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz,

10. Art. 26 Satz 2 des Bayerischen Gesetzes über die
Reisekostenvergütung der Beamten und Richter
(Bayerisches Reisekostengesetz – BayRKG) vom
24. April 2001 (GVBl S. 133, BayRS 2032–4–1–F),
zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 
26. Juli 2005 (GVBl S. 287),

das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und
Kultus,

11. Art. 12 Abs. 2 des Bayerischen Besoldungsgesetzes
(BayBesG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 30. August 2001 (GVBl S. 458, BayRS 
2032–1–1–F), zuletzt geändert durch § 17 des Ge-
setzes vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 400),

das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und So-
zialordnung, Familie und Frauen

folgende Verordnung: 

2032–3–1–4–F

Verordnung
zur Änderung der

Verordnung über Zuständigkeiten
für die Festsetzung, Anordnung und Abrechnung

der Bezüge von Bediensteten und Versorgungsempfängern
und zur Änderung weiterer Vorschriften

Vom 15. Dezember 2009

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 25/2009 645



§ 1

Die Verordnung über Zuständigkeiten für die Festset-
zung, Anordnung und Abrechnung der Bezüge von Be-
diensteten und Versorgungsempfängern (ZustV-Bezüge)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Oktober
2003 (GVBl S. 841, BayRS 2032–3–1–4–F), zuletzt ge-
ändert durch § 13 der Verordnung vom 1. April 2009
(GVBl S. 79), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 4 erhält folgende Fassung:

„4Die Regelungen der Verordnung über die
Landesfamilienkassen zur Wahrnehmung
der Aufgaben nach § 72 Abs. 1 des Einkom-
mensteuergesetzes (Landesfamilienkassen-
verordnung – LFamKV) vom 30. Juni 2008
(GVBl S. 410, BayRS 600–16–F) in der jeweils
geltenden Fassung bleiben unberührt.“

bb) Satz 5 wird aufgehoben.

cc) Der bisherige Satz 6 wird Satz 5 und erhält
folgende Fassung:

„5Die Dienststelle Regensburg des Landes-
amts für Finanzen ist zuständig für die Über-
leitung von Ansprüchen nach Art. 14 Satz 4
BayBG.“

b) Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Abweichend von Abs. 1 obliegen die dort ge-
nannten Aufgaben und Befugnisse für bei der
Bayerischen Versorgungskammer beschäftigte
Beamte des Freistaates Bayern der Bayerischen
Versorgungskammer.“

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Im einleitenden Satzteil werden die
Worte „Beihilfen in Krankheits-, Pfle-
ge-, Geburts- und Todesfällen“ durch
die Worte „Beihilfen in Krankheits-,
Geburts-, Pflege- und sonstigen Fäl-
len“ ersetzt.

bbb) In Nr. 3 werden die Worte „Staatsminis-
teriums der Justiz“ durch die Worte
„Staatsministeriums der Justiz und für
Verbraucherschutz“ sowie die Worte
„Staatsministerium der Justiz“ durch
die Worte „Staatsministerium der Jus-
tiz und für Verbraucherschutz“ ersetzt.

ccc) In Nr. 8 werden die Worte „Staatsminis-
teriums für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz“ durch die Worte
„Staatsministeriums für Umwelt und
Gesundheit“ sowie die Worte „Staats-
ministerium für Gesundheit, Ernäh-
rung und Verbraucherschutz“ durch
die Worte „Staatsministerium für Um-
welt und Gesundheit“ ersetzt.

ddd) In Nr. 9 werden die Worte „Staatsminis-

teriums für Landwirtschaft und Fors-
ten“ durch die Worte „Staatsministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten“ sowie die Worte „Staats-
ministerium für Landwirtschaft und
Forsten“ durch die Worte „Staatsmi-
nisterium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „Beihilfen in
Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todes-
fällen“ durch die Worte „Beihilfen in Krank-
heits-, Geburts-, Pflege- und sonstigen Fäl-
len“ ersetzt und werden die Worte „sowie den
Landesversicherungsanstalten für die dort
tätigen Beamten" gestrichen.

d) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „Beihilfe in
Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todes-
fällen" durch die Worte „Beihilfe in Krank-
heits-, Geburts-, Pflege- und sonstigen Fäl-
len“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „§ 14 Abs. 6 Satz 1
Nr. 2 BhV“ durch die Worte „§ 46 Abs. 6 Satz 1
Nr. 2 BayBhV“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Buchst. c wird aufgehoben.

bb) Der bisherige Buchst. d wird Buchst. c.

b) Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 werden die Worte „Beihilfestelle
Straubing," gestrichen.

bb) In Nr. 5 wird das Wort „Direktionen“ durch
das Wort „Ämter“ ersetzt.

3. § 3 Abs. 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:

„(1) Die Aufschubbescheinigung nach § 184 
Abs. 4 Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB VI) für Beamte, Richter und sonstige versiche-
rungsfrei Beschäftigte, deren Dienstherr oder Ar-
beitgeber der Freistaat Bayern ist, wird von der
Dienststelle München des Landesamts für Finanzen
erteilt, soweit eine Zuständigkeit des Landesamts
für Finanzen für die Bezügeabrechnung nach dieser
Verordnung gegeben ist.

(2) Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung nach § 185 Abs. 1 SGB VI werden für den in
Abs. 1 genannten Personenkreis von der Dienststel-
le München des Landesamts für Finanzen gezahlt.

(3) Die Nachversicherungsbescheinigung nach 
§ 185 Abs. 3 SGB VI wird für den in Abs. 1 genann-
ten Personenkreis von der Dienststelle München des
Landesamts für Finanzen erteilt.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 wird aufgehoben.
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bb) Die bisherigen Nrn. 2 und 3 werden Nrn. 1
und 2 und erhalten folgende Fassung: 

„1. Arbeitnehmer und Auszubildenden der
Staatstheater, deren Bezüge nicht nach
dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst der Länder (TV-L) bzw. dem 
Tarifvertrag zur Überleitung der Be-
schäftigten der Länder in den TV-L und
zur Regelung des Übergangsrechts
(TVÜ-Länder) berechnet werden,

2. Arbeitnehmer und Auszubildenden in
Landwirtschafts-, Gartenbau-, Wein-
bau- und Obstbaubetrieben, die nicht
unter den Geltungsbereich des TV-L bzw.
TVÜ-Länder fallen,“.

cc) Die bisherigen Nrn. 4 und 5 werden Nrn. 3
und 4.

b) In Abs. 3 werden die Worte „Beihilfen in Krank-
heits-, Geburts- und Todesfällen“ durch die Wor-
te „Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Pflege-
und sonstigen Fällen“ ersetzt.

c) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Bezüglich der Aufgaben nach § 72 Abs. 1
EStG gilt § 1 Abs. 1 Satz 4 entsprechend.“

d) Es wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Hinsichtlich der Zuständigkeit für die
Überleitung von Ansprüchen nach Art. 14 Satz 4
BayBG gilt § 1 Abs. 1 Satz 5 entsprechend.“

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Örtlich zuständig ist die Dienststelle des
Landesamts für Finanzen, in deren Regierungs-
bezirk die Dienststelle des Arbeitnehmers oder
Auszubildenden ihren Sitz hat. 2Abweichend von
Satz 1 ist örtlich zuständig für die Arbeitnehmer
und Auszubildenden

1. von Dienststellen mit Sitz im Regierungsbe-
zirk Oberpfalz die Dienststelle Augsburg des
Landesamts für Finanzen,

2. von Dienststellen mit Sitz außerhalb des Frei-
staates Bayern die Dienststelle München des
Landesamts für Finanzen,

3. der Autobahndirektion Südbayern und ihrer
Dienststellen im Direktionsbereich sowie der
im Regierungsbezirk Oberbayern gelegenen
Stellen

a) der Amtsgerichte, Landgerichte, Staatsan-
waltschaften und Justizvollzugsanstalten,

b) des Oberlandesgerichts München sowie der
Generalstaatsanwaltschaft München,

c) der dem Präsidium der Bereitschaftspolizei
nachgeordneten Abteilungen und Einhei-
ten, des Landeskriminalamts, der Polizei-
präsidien München und Oberbayern,

d) des Verwaltungsgerichts München, des Ver-
waltungsgerichtshofs, der Landesanwalt-
schaft Bayern,

e) des Landesamts für Statistik und Daten-
verarbeitung,

f) des Einzelplans 15 sowie der Sonderver-
mögen, mit Ausnahme der Technischen
Universität München, der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München, der im Re-
gierungsbezirk Oberbayern gelegenen
Fachhochschulen sowie der Staatstheater

die Dienststelle Bayreuth des Landesamts für
Finanzen,

4. des Klinikums der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München sowie der angegliederten
staatlichen Berufsfachschulen für Logopäden,
Hebammen, Krankenpflege, Massage, Physio-
therapie, medizinisch technische Radiologie-
assistenten und medizinisch technische Labo-
ratoriumsassistenten die Dienststelle Landshut
des Landesamts für Finanzen.“

b) In Abs. 3 werden die Worte „Beihilfen in Krank-
heits-, Geburts- und Todesfällen" durch die Worte
„Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Pflege- und
sonstigen Fällen“ ersetzt.

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. Regionalträger der Deutschen Rentenversi-
cherung,“.

b) Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Bezüglich der Aufgaben nach § 72 Abs. 1
EStG gilt § 1 Abs. 1 Satz 4 entsprechend.“ 

c) Es wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) Hinsichtlich der Zuständigkeit für die
Überleitung von Ansprüchen nach Art. 14 Satz 4
BayBG gilt § 1 Abs. 1 Satz 5 entsprechend.“

7. § 7 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Satznummerierung „1)“ wird gestrichen.

b) In Nr. 2 werden die Worte „, Bearbeitungsstelle
Straubing," gestrichen.

8. Abschnitt IV erhält folgende Fassung:

„Abschnitt IV

Versorgungsempfänger nach dem Gesetz
zur Regelung der Wiedergutmachung

nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige
des öffentlichen Dienstes in Verbindung mit § 2 des
Dienstrechtlichen Kriegsfolgen-Abschlussgesetzes

§ 8

Sachliche Zuständigkeit

1Der versorgungsrechtliche Vollzug der Wiedergut-
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machungsbescheide nach dem Gesetz zur Regelung
der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Un-
rechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezem-
ber 1965 (BGBl I S. 2073), zuletzt geändert durch
Art. 6 Abs. 22 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993
(BGBl I S. 2378), welche vor dem Inkrafttreten des
Dienstrechtlichen Kriegsfolgen-Abschlussgesetzes
(DKfAG) vom 20. September 1994 (BGBl  I S. 2442)
in der jeweils geltenden Fassung entstandene An-
sprüche gegen den Freistaat Bayern betreffen, ob-
liegt den nach § 6 zuständigen Pensionsbehörden.
2Für Versorgungsempfänger im Sinn des Art. 143
Abs. 3 BayBG gilt Satz 1 entsprechend.

§ 9

Örtliche Zuständigkeit

1Für Geschädigte mit Ansprüchen nach dem Ge-
setz zur Regelung der Wiedergutmachung national-
sozialistischen Unrechts für Angehörige des öffent-
lichen Dienstes gegen den Freistaat Bayern be-
stimmt sich die örtliche Zuständigkeit nach § 7. 2Für
die Versorgungsempfänger im Sinn des Art. 143 Abs. 3
BayBG ist die Dienststelle Ansbach des Landesamt
für Finanzen örtlich zuständig.“

9. Abschnitt V erhält folgende Fassung:

„Abschnitt V

Zuständigkeit für die Bewilligung von
Trennungsgeld und die Abrechnung von

Trennungsgeld, Umzugskosten und Reisekosten

§ 10

Sachliche Zuständigkeit

(1) 1Das Landesamt für Finanzen ist zuständig
für

1. die Bewilligung und Abrechnung von Trennungs-
geld für die Beamten und Richter des Freistaates
Bayern und für die zum Freistaat Bayern abge-
ordneten Beamten und Richter, 

2. die Abrechnung von Umzugskosten für den in
Art. 2 BayUKG genannten Personenkreis des
Freistaates Bayern und für den in Art. 2 BayUKG
genannten, zum Freistaat Bayern abgeordneten
Personenkreis, 

3. die Festsetzung und Anordnung der Reisekosten
für die Beamten und Richter des Freistaates Bay-
ern, ausgenommen der Beamten der Universitä-
ten, Fachhochschulen, Bayerischen Akademie der
Wissenschaften mit zugeordneten Stellen sowie
des forstlichen Außendienstes für die mit der Tä-
tigkeit verbundenen regelmäßigen Außendienst-
geschäfte, und für die zum Freistaat Bayern ab-
geordneten Beamten und Richter, ausgenommen
der zu den Universitäten, Fachhochschulen, der
Bayerischen Akademie für Wissenschaften mit
zugeordneten Stellen sowie des forstlichen 
Außendienstes für die mit der Tätigkeit verbun-
denen regelmäßigen Außendienstgeschäfte abge-
ordneten Beamten. 

2Satz 1 gilt entsprechend für die Arbeitnehmer und
Auszubildenden des Freistaates Bayern und die zum
Freistaat Bayern abgeordneten Arbeitnehmer und
Auszubildenden.

(2) 1Abs. 1 gilt nicht für Beamte, Arbeitnehmer
und Auszubildende der Staatsbetriebe und Sonder-
vermögen gemäß Art. 26 BayHO und des Deutschen
Herzzentrums München sowie für Beamte, Richter,
Arbeitnehmer und Auszubildende des Freistaates
Bayern, die zu anderen Dienstherren abgeordnet
sind. 2§ 1 Abs. 3 und § 4 Abs. 2 gelten entsprechend.
3Abs. 1 gilt nicht für den Bereich des Bayerischen
Landtags und des Landtagsamts.

§ 11

Örtliche Zuständigkeit

(1) Örtlich zuständig für die Bewilligung und Ab-
rechnung von Trennungsgeld ist die Dienststelle Re-
gensburg des Landesamts für Finanzen. 

(2) Örtlich zuständig  für die Abrechnung von
Umzugskosten ist die Dienststelle Regensburg des
Landesamts für Finanzen.   

(3) Örtlich zuständig für die Festsetzung und An-
ordnung der Reisekosten ist

1. die Dienststelle Ansbach des Landesamts für Fi-
nanzen für die Beschäftigten

a) des dem Staatsministerium des Innern nach-
geordneten Dienstbereichs, mit Ausnahme des
Polizeibereichs, des Landesamts für Verfas-
sungsschutz, der Verwaltungsgerichtsbarkeit
sowie des der Obersten Baubehörde nachge-
ordneten Dienstbereichs, 

b) des dem Staatsministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst nachgeordneten Dienst-
bereichs, 

c) des dem Staatsministerium für Unterricht und
Kultus nachgeordneten Dienstbereichs, 

2. die Dienststelle Regensburg des Landesamts für
Finanzen für die übrigen Beschäftigten, soweit
nichts anderes bestimmt ist.“

§ 2

§ 2 der Verordnung zur Änderung der Verordnung
über dienstrechtliche Zuständigkeiten im Geschäfts-
bereich des Bayerischen Staatsministeriums für Un-
terricht und Kultus vom 20. August 2009 (GVBl S. 415)
wird wie folgt geändert:

1. In Abs. 1 entfällt die Absatzbezeichnung.

2. Abs. 2 wird aufgehoben.

§ 3

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2010 in
Kraft. 

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 25/2009648



(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2009 tritt die Ver-
ordnung zur Regelung von reisekosten-, umzugskos-
ten- und trennungsgeldrechtlichen Zuständigkeiten
im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeri-
ums der Justiz (RUTZustV-JM) vom 31. März 2005
(GVBl S. 111, BayRS 2032–4–10–J), geändert durch
Verordnung vom 31. August 2005 (GVBl S. 478), außer
Kraft.

München, den 15. Dezember 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r

Bayerisches Staatministerium des Innern

Joachim  H e r r m a n n ,  Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz

Dr. Beate  M e r k , Staatsministerin

Bayerisches Staatsministerium
für Unterricht und Kultus

Dr. Ludwig  S p a e n l e, Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

Christine  H a d e r t h a u e r , Staatsministerin
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Auf Grund von Art. 17 Abs. 2 in Verbindung mit 
Art. 11 Abs. 5 Satz 2 des Bayerischen Landesplanungs-
gesetzes (BayLplG) vom 27. Dezember 2004 (GVBl 
S. 521, BayRS 230–1–W) in Verbindung mit § 28 Abs. 1
Satz 1 des Raumordnungsgesetzes (ROG) vom 22. De-
zember 2008 (BGBl I S. 2986), zuletzt geändert durch
Art. 9 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 2585),
erlässt die Bayerische Staatsregierung mit Zustim-
mung des Bayerischen Landtags folgende Verordnung:

§ 1

Teil B V der Anlage der Verordnung über das Lan-
desentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 8. Au-
gust 2006 (GVBl S. 471, BayRS 230–1–5–W) wird wie
folgt geändert:

1. Nr. 1.6.5 (Z) erhält folgende Fassung:

„1.6.5   (Z) Der Sonderflughafen Oberpfaffen-
hofen soll in seinem Status und Be-
stand als reiner Werks- und For-
schungsflughafen gesichert werden. 

Die Öffnung des Sonderflughafens 
für zusätzliche Verkehre, insbeson-
dere den Geschäftsreiseflugverkehr, 
soll nicht zugelassen werden.“

2. In Nr. 1.6.8 (Z) wird folgender Satz angefügt:

„In der Region München (14) soll zusätzlich zu der
bestehenden zivilen Luftverkehrsinfrastruktur kein
neuer Verkehrslandeplatz zugelassen werden.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

München, den 22. Dezember 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r

230–1–5–W

Verordnung
zur Änderung der

Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern

Vom 22. Dezember 2009

Hinweis gemäß Art. 15 Satz 1 BayLplG:
Die Änderung des Landesentwicklungsprogramms Bayern liegt ab
dem Tag des Inkrafttretens bei der obersten Landesplanungsbehörde
(Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie, Abteilung Landesentwicklung, Prinzregen-
tenstraße 24, 80538 München; Raum 220) während der für den
Parteienverkehr festgelegten Zeiten (Montag bis Donnerstag von
8:30 bis 11:45 Uhr und von 14:00 bis 15:30 Uhr; Freitag von 8:30 bis
11:45 Uhr) zur Einsichtnahme aus. Darüber hinaus ist die Änderung
in das Internet eingestellt 
(http://www.landesentwicklung.bayern.de/instrumente/landesent-
wicklungs-programm.html).

Hinweis gemäß Art. 20 Abs. 2 Satz 3 BayLplG: 
Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften sowie auf die Rechtsfolgen des
Art. 20 Abs. 2 Sätze 1, 2 und 4 BayLplG wird hingewiesen. Demnach
wird eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht
nach Art. 20 Abs. 1 BayLplG unbeachtlich oder nach Art. 20 Abs. 2
Satz 4 BayLplG in jedem Fall beachtlich ist, dann unbeachtlich,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung
der Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landesent-
wicklungsprogramm Bayern schriftlich gegenüber der obersten
Landesplanungsbehörde (Bayerisches Staatsministerium für Wirt-
schaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, 80525 München)
geltend gemacht wird; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist darzulegen.
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Auf Grund von Art. 55 des Gesetzes über das Lan-
desstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Ge-
biet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung – Lan-
desstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG – (BayRS
2011–2–I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. De-
zember 2009 (GVBl S. 604), § 52 des Gesetzes über das
Schornsteinfegerwesen (Schornsteinfegergesetz –
SchfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. August 1998 (BGBl I S. 2071), zuletzt geändert
durch Art. 17 des Gesetzes vom 3. April 2009 (BGBl I 
S. 700), in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 4 der Verord-
nung über die Zuständigkeit zum Erlass von Rechts-
verordnungen (Delegationsverordnung – DelV) vom
15. Juni 2004 (GVBl S. 239, BayRS 103–2–S), zuletzt
geändert durch § 2 der Verordnung vom 9. November
2009 (GVBl S. 556), erlässt das Bayerische Staatsmi-
nisterium des Innern folgende Verordnung:

§ 1

Zuständigkeiten
nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz

(1) Zuständige Behörden für Maßnahmen nach dem
Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) sind
die Kreisverwaltungsbehörden, soweit in Abs. 2 nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Zuständige Behörden gemäß § 3 Abs. 2, §§ 7, 8
Abs. 1, §§ 9, 10 Abs. 2 und 3, § 12 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3
und § 35 Abs. 2 SchfHwG sind die Regierungen.

§ 2

Zuständigkeiten nach dem Schornsteinfegergesetz

(1) Zuständige Behörden für Maßnahmen nach dem
Schornsteinfegergesetz (SchfG) sind die Regierungen,
soweit in Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Kreisverwaltungsbehörden sind die zustän-
digen Behörden nach § 10 Abs. 2, § 12 Abs. 3 Satz 2, 
§ 13 Abs. 1 Nr. 3b, § 16 Abs. 2 Satz 3, § 20 Satz 2, § 25
Abs. 4 Satz 4, § 26 Abs. 1, § 27 Abs. 1 Satz 1 und § 28 
Sätze 1 und 3 SchfG.

(3) Die Gemeinden sind die zuständigen Behörden
nach § 13 Abs. 1 Nr. 7 SchfG.

§ 3

Besondere Zuständigkeiten

Liegt ein Kehrbezirk im Bereich mehrerer Regie-
rungen oder Kreisverwaltungsbehörden, so wird die
zuständige Behörde durch die gemeinsame nächsthö-
here Behörde bestimmt.

§ 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) 1Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2010 in
Kraft. 2Mit Ablauf des 31. Dezember 2009 tritt die
Zweite Zuständigkeitsverordnung zum Schornstein-
fegergesetz (2. ZuVSchfG) vom 20. März 1970 (BayRS
215–2–9–I) außer Kraft.

(2) § 2 dieser Verordnung tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2012 außer Kraft.

München, den 18. Dezember 2009

Bayerisches Staatministerium des Innern

Joachim  H e r r m a n n ,  Staatsminister

215–2–9–I

Verordnung
zur Regelung der

Zuständigkeiten im Schornsteinfegerwesen
(Schornsteinfegerzuständigkeitsverordnung – ZuVSchfw)

Vom 18. Dezember 2009
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